
  

  

 
 
 
Anfrage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Stadtrat 29.05.2019 öffentlich 
Kenntnisnahme 
 

 
 
 
Betreff: Anfrage des Stadtrates Andreas Scholtyssek (CDU/FDP-Fraktion) zu 

Ersatzpflanzungen 
  
 
Trotz der noch ausstehenden Antwort auf die Anfrage zu den Folgen der Hitzewelle des 
Sommers 2018 im Stadtgebiet (Anfrage VI/2018/04282) sind Schäden an der Vegetation 
unübersehbar.  
 
 

1. In welchem Zeitraum beabsichtigt die Stadtverwaltung vertrocknete Bäume und 
Sträucher zu ersetzen?  
 

2. Wie erfolgt die Finanzierung dieser notwendigen Nachpflanzungen? 
 

3. Ist es möglich für den Ersatz von eingegangen Straßenbäumen auch für 
Baumaßnahmen zu erbringende Ausgleichsmaßnahmen zu nutzen? Wenn ja, 
wie viele Bäume könnten auf diese Weise nachgepflanzt werden?  
 

 
gez. Andreas Scholtyssek 
Stadtrat 
 
 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  VI/2019/05180 
Datum:   07.05.2019 
Bezug-Nummer.   
PSP-Element/ Sachkonto:  
Verfasser:   Scholtyssek, 
Andreas 
Plandatum:     
   



   

 
 
 
Stadt Halle (Saale)        21. Juni 2019 
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt 
 
 
 
Sitzung des Stadtrates am 26.06.2019 
Anfrage des Stadtrates Herr Andreas Scholtyssek, CDU/FDP-Fraktion zu 
Ersatzpflanzungen  
Vorlage: VI/2019/05180 
TOP: 10.5 
 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
1. In welchem Zeitraum beabsichtigt die Stadtverwaltung vertrocknete Bäume und 
Sträucher zu ersetzen? 
 
Nach aktueller Gesamtschadensbilanz soll der Baumbestand innerhalb der nächsten 3 Jahre 
ersetzt werden. 
 
2. Wie erfolgt die Finanzierung dieser notwendigen Nachpflanzungen? 
3. Ist es möglich für den Ersatz von eingegangen Straßenbäumen auch für 
Baumaßnahmen zu erbringende Ausgleichsmaßnahmen zu nutzen? Wenn ja, wie viele 
Bäume könnten auf diese Weise nachgepflanzt werden?  
 
Um die Ersatzpflanzung für die durch die Trockenheit abgestorbenen Bäume zu realisieren, 
wird ein Budget von zirka 1,1 Mio Euro (aktueller Stand von 6/2019) benötigt. Hierfür ist ein 
Mehrbedarf in Höhe von zirka 370.000 Euro im Jahr im Haushalt der Jahresscheiben 2020 
bis 2022 zu berücksichtigen. Eine Teilsumme könnte auch durch Ausgleichsmaßnahmen 
realisiert werden. Grundlage ist § 21 Abs. 3 Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt. 
 
 
 
René  Rebenstorf 
Beigeordneter 



   

 
 
 
Stadt Halle (Saale)         23. Mai 2019 
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt 
 
 
 
Sitzung des Stadtrates am 29.05.2019 
Anfrage des Stadtrates Herr Andreas Scholtysseek, CDU/FDP-Fraktion zu 
Ersatzpflanzungen  
Vorlage: VI/2019/05180 
TOP: 10.7 
 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
1. In welchem Zeitraum beabsichtigt die Stadtverwaltung vertrocknete Bäume und 

Sträucher zu ersetzen?  
2. Wie erfolgt die Finanzierung dieser notwendigen Nachpflanzungen? 
3. Ist es möglich für den Ersatz von eingegangen Straßenbäumen auch für 

Baumaßnahmen zu erbringende Ausgleichsmaßnahmen zu nutzen? Wenn ja, wie 
viele Bäume könnten auf diese Weise nachgepflanzt werden?  

 
Die Bearbeitung ist noch nicht abgeschlossen, die Verwaltung wird einen Zwischenbericht für 
den Stadtrat im Juni 2019 vorbereiten. 

 
 
 

 
René  Rebenstorf 
Beigeordneter 
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